
Sachenrecht. Art. 68, Art. 647c, Art. 647d, Art. 647e, Art. 712a Abs. 2, Art. 712m 
Abs. 2 ZGB. Mauerdurchbrüche in einem zu Stockwerkeigentum aufgeteilten 
Grundstück. Tragende Wände sind ungeachtet ihres Standorts stets 
gemeinschaftlich. Als was bauliche Massnahmen – notwendige, nützliche oder 
luxuriöse Massnahmen – am gemeinschaftlichen Eigentum, die nur einzelnen 
Stockwerkeigentümern dienen, aus der Sicht der Stockwerkeigen-
tümergemeinschaft zu betrachten sind, wird in der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung nicht ganz einheitlich gehandhabt. Ob bei den vorliegend 
interessierenden Mauerdurchbrüchen in den Einheiten der drei beklagten 
Eigentümer aus der Sicht der Gemeinschaft von nützlichen oder luxuriösen 
baulichen Massnahmen auszugehen ist, kann letztlich offen bleiben, weil 
entweder Art. 647d Abs. 1 oder Art. 647e Abs. 2 ZGB, hingegen weder Art. 647d 
Abs. 3 noch Art. 647e Abs. 1 ZGB zur Anwendung kommt; demnach war so 
oder anders keine Einstimmigkeit erforderlich, sondern konnte mit dem 
doppelten Mehr nach Köpfen und Wertquoten Beschluss gefasst werden. Art. 
68 ZGB kommt Kraft der Verweisungsnorm von Art. 712m Abs. 2 ZGB 
grundsätzlich auch für Beschlüsse der Stockwerkeigentümerversammlung 
zum Tragen. Der Kläger hätte bereits an der Versammlung verlangen müssen, 
dass die anderen Eigentümer in den Ausstand treten. Der allgemeine 
Grundsatz, wonach Ausstandsgründe nach Treu und Glauben ohne Verzug 
geltend zu machen sind, sobald der Ausstandsgrund bekannt ist, andernfalls 
der Anspruch auf Ablehnung verwirkt ist, gilt auch für die 
Stockwerkeigentümerversammlung. 
 
Bundesgericht, 1. März 2011, 5A_709/2010 
(Das Bundesgericht wies eine gegen den Entscheid des Obergerichtes des Kantons Uri vom 
26.03.2010, OG Z 09 12, erhobene Beschwerde in Zivilsachen ab, soweit darauf einzutreten 
war.) 
 
Aus den Erwägungen des Bundesgerichts: 
 
 4. 
   Ein Stockwerkeigentümer ist zwar in der baulichen Ausgestaltung seiner eigenen, d.h. 
zu Sonderrecht ausgeschiedenen Räume frei, darf aber keine gemeinschaftlichen Bauteile, 
Anlagen und Einrichtungen beschädigen oder in ihrer Funktion und äusseren Erscheinung 
beeinträchtigen (Art. 712a Abs. 2 ZGB). Tragende Wände sind ungeachtet ihres Standorts 
stets gemeinschaftlich (Meyer-Hayoz/Rey, Berner Kommentar, N. 15 zu Art. 712b ZGB; 
Wermelinger, Das Stockwerkeigentum, N. 33 zu Art. 712a ZGB und N. 162 zu Art. 712b 
ZGB). Befugnisse des Stockwerkeigentümers zu eigenmächtigen Umbauarbeiten an 
gemeinschaftlichen Teilen gibt es auch dann nicht, wenn damit keine Beschädigung oder 
Beeinträchtigung verbunden ist, weil dies nicht mit der gesetzlichen 
Zuständigkeitsordnung gemäss Art. 712a Abs. 2 ZGB vereinbar wäre (BGE 135 III 212 E. 
3.2 S. 219); vielmehr wird diesbezüglich in Art. 712g Abs. 1 ZGB auf die Bestimmungen 
über das Miteigentum verwiesen, d.h. auf Art. 647-647e ZGB (BGE 130 III 441 E. 3.3 S. 
447). 
 
   Als notwendig definiert der Gesetzgeber die Unterhalts-, Wiederherstellungs- und 
Erneuerungsarbeiten, die für die Erhaltung des Wertes und der Gebrauchsfähigkeit der 
Sache nötig sind (Art. 647c ZGB). Als nützlich bezeichnet das Gesetz solche 
Erneuerungs- und Umbauarbeiten, die eine Wertsteigerung oder Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit oder Gebrauchsfähigkeit der Sache bezwecken (Art. 647d Abs. 1 ZGB), 
während Bauarbeiten, die lediglich der Verschönerung, der Ansehnlichkeit der Sache 
oder der Bequemlichkeit im Gebrauch dienen, als luxuriös gelten (Art. 647e Abs. 1 ZGB). 
Welche baulichen Massnahmen als notwendig, welche als nützlich und welche als 



luxuriös anzusehen sind, ist im Einzelfall unter Würdigung aller Umstände zu prüfen; dabei 
kann ein und dieselbe Massnahme je nach den konkreten Umständen in eine andere 
Kategorie fallen (BGE 130 III 441 E. 3.3 S. 447 m.H.). 
 
   Die kantonalen Gerichte haben übereinstimmend festgestellt, dass mit den 
baulichen Massnahmen nicht nur der Wert der drei fraglichen Stockwerkeinheiten, 
sondern auch der Wert der Liegenschaft insgesamt gesteigert worden sei. Indes ist 
offensichtlich, dass die Stockwerkeinheit des Klägers für sich genommen keine 
Wertsteigerung erfahren hat. Als was bauliche Massnahmen am gemeinschaftlichen 
Eigentum, die nur einzelnen Stockwerkeigentümern dienen, aus der Sicht der 
Stockwerkeigentümergemeinschaft zu betrachten sind, wird in der bundesgerichtliehen 
Rechtsprechung nicht ganz einheitlich gehandhabt. Während im Urteil 5C.110/2001 vom 
15. Oktober 2001 E. 5b und 5c die Erhöhung eines Gartensitzplatzes, der nur einer 
Stockwerkeinheit diente, als nützliche bauliche Massnahme taxiert wurde, ging das Urteil 
5A_108/2010 vom 6. April 2010 E. 2.2 davon aus, dass eine bauliche Massnahme, die 
ausschliesslich der Wertsteigerung eines einzigen Anteils dient (im betreffenden 
Verfahren ging es um eine Terrasse, die von der als Restaurant betriebenen Einheit zur 
Bewirtung der Gäste benutzt wurde; erwähnt wurde auch der Anbau eines Balkons), eher 
zu den luxuriösen baulichen Massnahmen zu zählen sei. Ähnliche Überlegungen finden 
sich in BGE 130 III 441 E. 3.5 S. 449, wo im Zusammenhang mit einer 
Zentrumsüberbauung, die ein Hotel und Wohnungen umfasste, erwogen wurde, die 
Einrichtung eines (ausschliesslich vom Hotelbetrieb gewünschten und finanzierten) 
Wellnessbetriebes könne auch aus Sicht der Gemeinschaft als nützliche bauliche 
Massnahme betrachtet werden, weil die Steigerung der Attraktivität des Hotels nach 
allgemeiner Erfahrung zu einer besseren Auslastung der als Aparthotelzimmer 
ausgestalteten übrigen Stockwerkeinheiten und damit zu einer Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit bzw. Bewirtschaftungsmöglichkeit der Wohnungen führe. 
 
   Ob bei den vorliegend interessierenden Mauerdurchbrüchen in den Einheiten der 
drei beklagten Eigentümer aus der Sicht der Gemeinschaft eher von nützlichen oder 
luxuriösen  baulichen Massnahmen auszugehen ist, kann letztlich offen bleiben, weil vor 
dem Hintergrund der kantonalen Sachverhaltsfeststellungen, wonach der Kläger keine 
Kosten zu tragen hatte und weder er in der Ausübung seiner Rechte noch das Gebäude 
in seiner Funktion oder Statik beeinträchtigt ist, entweder Art. 647d Abs. 1 oder Art. 647e 
Abs. 2 ZGB, hingegen weder Art. 647d Abs. 3 noch Art. 647e Abs. 1 ZGB zur Anwendung 
kommt; demnach war so oder anders keine Einstimmigkeit erforderlich, sondern konnte mit 
dem doppelten Mehr nach Köpfen und Wertquoten Beschluss gefasst werden. 
 
   Mit dem erwähnten doppelten Mehr haben die Stockwerkeigentümer an der 
Versammlung vom 9. April 2008 einen die baulichen Massnahmen nachträglich 
genehmigenden Beschluss gefasst. Der Kläger macht allerdings geltend, dass die drei 
beklagten Eigentümer aufgrund von Art. 68 ZGB in Ausstand hätten treten müssen und 
demnach an der Beschlussfassung nicht hätten teilnehmen dürfen. Daran ist soviel richtig, 
dass Art. 68 ZGB kraft der Verweisnorm von Art. 712m Abs. 2 ZGB - und dem analogen 
Art. 27 Abs. 2 des StockwerkeigentümerReglementes - grundsätzlich auch für Beschlüsse 
der Stockwerkeigentümerversammlung zum Tragen kommt (BGE 134 III 481 E. 3.4 S. 486). 
Indes hätte der Kläger bereits an der Versammlung verlangen müssen, dass die anderen 
Eigentümer in Ausstand treten: Im Urteil 5C.239/2005 vom 5. Mai 2006 E. 4.2.4 hat das 
Bundesgericht erwogen, dass der für Gerichtspersonen (dazu BGE 120 Ia 19 E. 2c/aa S. 24; 
124 I 121 E. 2 S. 123; 134 I 20 E. 4.3.1 S. 21), aber auch für Kommissionen (dazu BGE 
132 II 485 E. 4.3 S. 496), Schiedsgerichte (dazu BGE 126 III 249 E. 3c S. 253 f.) und 
Prüfungsexperten (dazu BGE 121 I 225 E. 3 S. 229) geltende allgemeine Grundsatz, 
wonach Ausstandsgründe nach Treu und Glauben ohne Verzug geltend zu machen sind, 
sobald der Ausstandsgrund bekannt ist, andernfalls der Anspruch auf Ablehnung verwirkt 
ist, auch für die Stockwerkeigentümerversammlung gilt. Der erst im Verlauf des 
erstinstanzliehen Verfahrens erhobene Einwand ist damit verspätet, umso mehr als der 



Kläger spätestens ab der Klageeinreichung anwaltlich vertreten war. 
 
   Nicht weiter hilft in diesem Zusammenhang der Verweis auf das vorgängig zur 
Versammlung erfolgte Schreiben vom 20. März 2008 und das Protokoll der 
Stockwerkeigentümerversammlung: Nach den kantonalen Tatsachenfeststellungen hat der 
Kläger in seinem Schreiben einzig festgehalten, dass es eines einstimmigen Beschlusses 
bedürfe und er zur nachträglichen Bewilligung der baulichen Massnahmen nicht bereit sei; 
desgleichen hatte er gernäss Protokoll einzig verlangt, dass auf eine Abstimmung zu 
verzichten sei, weil Einstimmigkeit erforderlich wäre und er nicht beabsichtige, dem 
Traktandum zuzustimmen. lnwiefern die in diesem Zusammenhang getroffene 
Sachverhaltsfeststellung, der Kläger habe nie ein Ausstandsbegehren gestellt bzw. Hinweise 
auf eine Ausstandspflicht gegeben, mit dem tatsächlichen Inhalt des Schreibens oder des 
Protokolls in klarem Widerspruch stehen und damit willkürlich sein soll, legt der Kläger nicht 
dar. 
 
 5. 
   Nach dem vorstehend Gesagten wurde der Einwand des Klägers, die anderen 
Eigentümer hätten bei der Beschlussfassung in Ausstand treten müssen, verspätet erhoben 
und hat das Obergericht kein Bundesrecht verletzt, wenn es die Klage abgewiesen hat. 
 
   Hängt die Anfechtbarkeit des Beschlusses im Zusammenhang mit allfälligen 
Ausstandsgründen von der Rechtzeitigkeit des betreffenden Vorbringens ab, können 
begriffslogisch keine Nichtigkeitsgründe gegeben sein. Solche könnten denn auch nur bei 
schwerwiegenden formellen oder inhaltlichen Mängeln (z.B. Beschluss durch Nicht-Eigen 
tümer; Beschluss über klar ausserhalb des Zuständigkeitsbereiches stehende Traktanden) 
zur Debatte stehen (vgl. Wermelinger, Zürcher Kommentar, N. 208 ff. zu Art. 712m ZGB mit 
Anwendungsbeispielen). 
 
   Sodann muss die zwischen den Parteien umstrittene und vom Obergericht offen 
gelassene Frage weiterhin nicht beantwortet werden, ob es sich bei den vorliegend zur 
Debatte stehenden baulichen Massnahmen überhaupt um ein Rechtsgeschäft oder eine 
Rechtsstreitigkeit im Sinn von Art. 68 ZGB gehandelt hat und deshalb die beklagten 
Eigentümer, sofern der Kläger dies rechtzeitig verlangt hätte, im Grundsatz 
ausstandspflichtig gewesen wären. 
 
 
 


